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Unterrichtsfach 
 

Klasse Kontingent 

5 6 7 8 9 10 
2016 2004 

I. Pflichtbereich 

Religionslehre 2 2 
2 1 2 2 

11 11 

Ethik - - 7 7 

Deutsch 5 4 4 3 4 4 24 24 

Pflichtfremdsprache (1.FS) 5 4 4 3 3 3 22 
40 

Pflichtfremdsprache (2.FS) - 4 4 4 3 3 18 

Mathematik 4 4 4 4 4 4 24 24 

Gesellschaftswissenschaft-
liches Fächerfeld 

  

Geschichte 1 1 2 2 2 2 10    10 

Geographie 2 1 1 1 1 1 7 

14 Gemeinschaftskunde - - - 2 1 1 4 

Wirtschaft / Berufs- und Stu-
dienorientierung 

- - - 1 1 1 3 

Naturwissenschaftliches 
Fächerfeld 

   

Fächerverbund Biologie, Na-
turphänomene und Technik 

3 3 - - - - 6 

25 
Physik - - 2 2 2 2 8 

Chemie - - - 2 2 2 6 

Biologie - - 2 1 1 1 5 

Musik 2 2 2 1 1 1 9 
18 

Bildende Kunst 2 2 2 1 1 1 9 

Sport  4 3 3 2 2 2 16 16 

II. II. Profilfach  

3. Fremdsprache, NwT, Mu-
sik, Bildende Kunst, Sport 

- - - 4 4 4 12 12 

Summe 30 30 32 34 34 34 194 

Poolstunden von Klasse 5-
12 (von den Schulen frei zu gestal-

ten unter den genannten zwei Be-
dingungen) 

1. 5 Poolstunden werden gemäß KMK-Vorgabe für alle Schüler 
verpflichtend ausgewiesen und Fächern zugeordnet. 

2. 5 Poolstunden werden in den Klassen 5 bis 10 und nach Maß-
gabe der Abiturverordnung Gymnasien der Normalform auch in 
den Jahrgangsstufen für fachspezifische Förderungen einge-
setzt, insbesondere für Fachunterricht in geteilten Klassen oder 
Kursen. 1,7 Poolstunden werden für zusätzliche individuelle 
Förder- und Differenzierungsmaßnahmen in den Klassen 5 und 
6 eingesetzt. 

5+6,7 

Gesamt  205,7 



2 
 

Anmerkungen zur Beispielverteilung der Kontingentstunden: 
 
Die Wochenstunden in Religionslehre werden unter Beteiligung der zuständigen kirchlichen Beauftragten 
festgelegt. Das Fach Ethik ist für Schüler vorgesehen, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen. 
 
Von den in den Klassen 5 und 6 zu unterrichtenden Fremdsprachen beginnt die erste zu Beginn der Klasse 
5 und die zweite zu Beginn der Klasse 6. Ausnahmen sind die altsprachlichen Gymnasien und die AbiBac-
Schulen, die weiterhin parallel mit zwei Fremdsprachen in der 5. Klasse beginnen können. 
 
Sind Latein und Französisch 1. und 2. Fremdsprache, so beginnt der Unterricht in Englisch nach Entschei-
dung der Schule in Klasse 7 oder 8. Der Unterricht im Fach Französisch wird frühestens am Ende der Klas-
senstufe 7 abgeschlossen. 
 
Ethik wird ab Klasse 7, Geschichte ab Klasse 5 oder 6, Biologie, Naturphänomene und Technik in Klasse 5 
und 6, Gemeinschaftskunde und Wirtschaft/Berufs-und Studienorientierung ab Klasse 8 unterrichtet.  
 
Die Naturwissenschaften, die im Fächerverbund BNT enthalten sind, beginnen als eigenständige Fächer wie 
folgt: Biologie ab Klasse 7, Physik ab Klasse 7, Chemie ab Klasse 8. 
 
Das Profilfach Sport, Musik oder Bildende Kunst setzt in den Klassen 5 bis 7 einen verstärkten Fachunter-
richt voraus; zur Hinführung auf das Profilfach stehen die in der Kontingentstundentafel ausgewiesenen 
Stunden für die Klassen 5 bis 7 zur Verfügung.  
 
In Gymnasien, in denen der Unterricht in dafür eingerichteten Abteilungen in bilingualer Form erteilt wird, 
werden für deutsch-englische Abteilungen zusätzlich 6 Wochenstunden und für deutsch-französische Abtei-
lungen zusätzlich 15 Wochenstunden zugewiesen; zudem werden für den bilingualen Unterricht 4 Wochen-
stunden aus den Poolstunden verwendet. 
 
In Klasse 5 wird ein Basiskurs Medienbildung im Umfang von 35 Unterrichtsstunden durchgeführt, die aus 
dem Stundenvolumen der beteiligten Fächer entnommen werden. 

 
 

 


